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Öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde  
 
Am Donnerstag, den 3. März 2022, 18:45 Uhr  findet im Dorfgemeinschaftshaus Edermünde-Holzhausen,  
eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Edermünde mit folgender Tagesordnung statt: 
 

1. Beratung und Beschlussfassung über  
 
a) die vorgebrachten Anregungen zu der gem. § 3 (2) Baugesetzbuch durchgeführten Offenlegung  

sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
Baugesetzbuch zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 13 „Multifunktionszentrum Bahnhof“,  
Ortsteil Grifte  
 

b) den Bebauungsplan Nr. 13 „Multifunktionszentrum Bahnhof“, Ortsteil Grifte als Satzung gem.  
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 

2. Verweisungsantrag aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.11.2020 (TOP 18): 
„Da die Ausnahmegenehmigungen für das Durchfahrtsverbot der L3221 Ortsdurchfahrt in Edermünde - 
Grifte alle 3 Jahre überprüft werden, beauftragt die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand Regeln für 
ein Ortsdurchfahrtsverbot zu definieren und diese Regeln dem Regierungspräsidium und der Öffentlichkeit 
zu Verfügung zu stellen. Die Regeln sollen eine klar verständliche White und Blacklist beinhalten, also eine 
Liste von Betrieben bzw. Fahrzeugen auf die das Durchfahrtsverbot zutrifft bzw. nicht zutrifft. Bei diesen 
Regeln sind ortsansäßige Betrieb nicht automatisch berechtigt die Ortsdurchfahrt zu nutzen, sofern Sie 
nicht dauerhaft Ver- und Entsorgungsaufgaben für die Bevölkerung in der Guxhagener Straße haben.“ 
 

3. Unterrichtungen 

 
gez. Arne Wolfram 
- Vorsitzender des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen – 
 
Bitte beachten:  
Zur Teilnahme an der Sitzung gilt für alle Anwesenden die 3G-Regel, d. h.  
Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete*.  
* mit negativem Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) 
 

 


